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VI. Fund.

Wer eine verlorene Sache
965. findet und an sich nimmt,

hat dem Verlierer oder dem Eigen—
thümer oder einem sonstigen Em-

pfangsberechtigten unverzüglich An-
zeige zu machen.

Kennt der Finder die Empfangs-
berechtigten nicht oder ist ihm ihr
Aufenthalt unbekannt, so hat er den
Fund und die Umstände, welche für
die Ermittelung der Empfangsbe-
rechtigten erheblich sein können, un-
verzüglich der Polizeibehörde anzu-
zeigen. Ist die Sache nicht mehr
als drei Mark werth, so bedarf es

der Anzeige nicht.

966.  Der Finder ist zur Ver-
wahrung der Sache ver-

pflichtet.
Ist der Verderb der Sache zu be-

sorgen oder ist die Aufbewahrung
mit unverhältnißmäßigen Kosten ver-

bunden, so hat der Finder die Sache
öffentlich versteigern zu lassen. Vor
der Versteigerung ist der Polizeibe-
hörde Anzeige zu machen. Der Er-
lös tritt an die Stelle der Sache.

967. Der Finder ist berechtige
und auf Anordnung der

Polizeibehörde verpflichtet, die Sache
oder den Versteigerungserlös an die

Polizeibehörde abzuliefern.

968.  Der Finder hat nur Vor-
satz und grobe Fahrlässig-

keit zu vertreten.

969. Der Finder wird durch
 die Herausgabe der Sache

an den Verlierer auch den sonstigen

Empfangsberechtigten gegenüber be-
freit.

970. Macht der Finder zum
 Zwecke der Verwahrung

eins vom Hundert.

Der Er-

oder Erhaltung der Sache oder zum
Zwecke der Ermittelung eines Em-

pfangsberechtigten Aufwendungen,
die er den Umständen nach für er-

forderlich halten darf, so kann er von

dem Empfangsberechtigten Ersatz

sesd771. Der Finder kann von dem
Empfangsberechtigten

einen Finderlohn verlangen. Der
Finderlohn beträgt von dem Werthe

der Sache bis zu dreihundert Mark
fünf vom Hundert, von dem Mehr-

werth eins vom Hundert, bei Thieren

Hat die Sache
nur für den Empfangsberechtigten

einen Werth, so ist der Finderlohn
nach billigem Ermessen zu bestimmen.

Der Anspruch ist ausgeschlossen,
wenn der Finder die Anzeigepflicht

verletzt oder den Fund auf Nachfrage
verheimlicht.

972. Auf die in den §§ 970,
 971 bestimmten Ansprüche

finden die für die Ansprüche des Be-
sitzers gegen den Eigenthümer wegen
Verwendungen geltenden Vorschrif-
ten der §§ 1000 bis 1002 entspre-

chende Anwendung.

973. Mit dem Ablauf eines

Jahres nach der Anzeige
des Fundes bei der Polizeibehörde

erwirbt der Finder das Eigenthum
an der Sache, es sei denn, daß vor-

her ein Empfangsberechtigter dem
Finder bekannt geworden ist oder sein
Recht bei der Polizeibehörde ange-
meldet hat. Mit dem Erwerbe des

Eigenthums erlöschen die sonstigen
Rechte an der Sache.

Ist die Sache nicht mehr als drei
Mark werth, so begiunt die einjährige
Frist mit dem Funde. Der Finder
erwirbt das Eigenthum nicht, wenn
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er den Fund auf Nachfrage verheim—
licht. Die Anmeldung eines Rechtes
bei der Polizeibehörde steht dem Er-
werbe des Eigenthums nicht ent-

gegen.

974. Sind vor dem Ablaufe
der einjährigen Frist Em-

 fangsberechtigte dem Finder bekannt
geworden oder haben sie bei einer
Sache, die mehr als drei Mark werth
ist, ihre Rechte bei der Polizeibehörde

rechtzeitig angemeldet, so kann der
Finder die Empfangsberechtigten
nach den Vorschriften des § 1003

zur Erklärung über die ihm nach den
§§ 970 bis 972 zustehenden An-

sprüche auffordern. Mit dem Ablaufe
der für die Erklärung bestimmten
Frist erwirbt der Finder das Eigen-
thum und erlöschen die sonstigen
Rechte an der Sache, wenn nicht die

Empfangsberechtigten sich rechtzeitig
zu der Befriedigung der Ansprüche
bereit erklären.

975. Durch die Ablieferung der
Sache oder des Versteiger-

ungserlöses an die Polizeibehörde
werden die Rechte des Finders nicht
berührt. Läßt die Polizeibehörde die
Sache versteigern, so tritt der Erlös
an die Stelle der Sache. Die Poli-

zeibehörde darf die Sache oder den
Erlös nur mit Zustimmung des Fin-

ders einem Empfangsberechtigten

heraussgeben.
976. Verzichtet der Finder der

Polizeibehörde gegenüber das Recht zum Erwerbe des

Eigenthums an der Sache, so geht
sein Recht auf die Gemeinde des
Fundorts über.

Hat der Finder nach der Abliefer-
ung der Sache oder des Versteiger-

Grund der Vorschriften der §§ 973,

974 das Eigenthum erworben, so
geht es auf die Gemeinde des Fund-
orts über, wenn nicht der Finder vor
dem Ablauf einer ihm von der Poli-

zeibehörde bestimmten Frist die Her-
ausgabe verlangt.

977. Wer in Folge der Vor—
schriften der §§ 973, 974,

976 einen Rechtsverlust erleidet,
kann in den Fällen der §§ 973, 974

von dem Finder, in den Fällen des

§ 976 von der Gemeinde des Fund-

orts die Herausgabe des durch die

Rechtsänderung Erlangten nach den
Vorschriften über die Herausgabe
einer ungerechtfertigten Bereicherung
fordern. Der Anspruch erlischt mit
dem Ablaufe von drei Jahren nach

dem Uebergange des Eigenthums auf
den Finder oder die Gemeinde, wenn

nicht die gerichtliche Geltendmachung
vorher erfolgt.

978. Wer eine Sache in den
Geschäftsräumen oder den

Beförderungsmitteln einer öffent-
lichen Behörde oder einer dem öffent-

lichen Verkehre dienenden Verkehrs-
anstalt sindel und an sich nimmt, hat
die Sache unverzüglich an die Be-
hörde oder die Verkehrsanstalt oder

an einen ihrer Angestellten abzulie-

fern. Die Vorschriften der §§ 965
bis 977 finden keine Anwendung.

979. Die Behörde oder die Ver-
kehrsanstalt kann die an sie

abgelieferte Sache öffentlich verstei-
gern lassen. Die öffentlichen Behör-
den und die Verkehrsanstalten des

Reichs, der Bundesstaaten und der
Gemeinden können die Versteigerung
durch einen ihrer Beamten vornehmen

ungserlöses an die Polizeibehörde auf lassen.
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Der Erlös tritt an die Stelle der

Sache.

980. Die Versteigerung ist erst
 zulässig, nachdem die Em-

pfangsberechtigten in einer öffent-
lichen Bekanntmachung des Fundes
zur Anmeldung ihrer Rechte unter
Bestimmung einer Frist aufgefordert
worden sind und die Frist verstrichen
ist; sie ist unzulässig, wenn eine An-

meldung rechtzeitig erfolgt ist.
Die Bekanntmachung ist nicht er-

forderlich, wenn der Verderb der

Sache zu besorgen oder die Aufbe—
wahrung mit unverhältnißmäßigen
Kosten verbunden ist.

981. Sind scit dem Ablaufe der
 in der öffentlichen Bekannt-

machung bestimmten Frist drei Jahre
verstrichen, so fällt der Versteiger-
ungserlös, wenn nicht ein Empfangs--

berechtigter sein Recht angemeldet
hat, bei Reichsbehörden und Reichs-
anstalten an den Reichsfiskus, bei

Landesbehörden und Landesanstalten
on den Fiskus des Bundesslaatsld,bei
Gemeindebehörden und Gemeinde-
anstalten an die Gemeinde, bei Ver-

kehrsanstalten, die von einer Privat-

person betrieben werden, an diese.

Ist die Versteigerung ohne die
öfsentliche Bekanntmachung erfolgt,
so beginnt die dreijährige Frist erst,
nachdem die Empfangsberechtigten in
einer öffentlichen Bekanntmachung
des Fundes zur Anmeldung ihrer
Rechte aufgefordert worden sind.
Das Gleiche gilt, wenn gefundenes
Geld abgeliefert worden ist.

1) Bundesstaat s. S. 5.
3) I. Rei vindicatio u. Publiciana in rem actio.

Die Kosten werden von dem her-

auszugebenden Betrag abgezogen.

982. Die in den §§ 980, 981
vorgeschriebene Bekannt-

machung erfolgt bei Reichsbehörden
und Reichsanstalten nach den von

dem Bundesrath, in den übrigen Fäl-
len nach den von der Centralbehörde
des Bundesstaars 1) erlassenen Vor-

schriften.

983. Ist eine öffentliche Be—
 hörde im Besitz einer

Sache, zu deren Herausgabe sie ver-

pflichtet ist, ohne daß die Verpflicht-
ung auf Vertrag beruht, so finden,
wenn der Behörde der Emptangsbe-

rechtigte oder dessen Aufenthalt un-
bekannt ist, die Vorschriften der §§
979 bis 982 entsprechende Anwend-

ung.

984. Wird eine Sache, die so
 lange verborgen gelegen

hat, daß der Eigenthümer nicht mehr
zu ermitteln ist (Schatz), entdeckt und
in Folge der Entdeckung in Besitz
genommen ), so wird das Eigenthum
zur Hälfte von dem Entdecker, zur

Hälfie von dem Eigenthümer der

Sache erworben, in welcher der
Schatz verborgen war.

Vierter Titel.

Ansprüche aus dem Eigen-

thume5).

985.   Der Eigenthümer kann von dem Besitzer die Heraus-

gabe der Sachen verlangen.

986. Der Besitzer kann die
Herausgabe der Sache

2) Motio thesauri, hiezu s. § 1040.
II. Aclio negatoria

s. § 1004. Ueber die Klagen und diese aus dem § 1007 (§ 991 der RVorl. s.
Gareis, Einführung S. 238—241).
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